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Sachverhalt und Antrãge 

Die Beschwerdefuhrerin ist Inhaberin des am 

S. Februar 1986 auf die am 28. Oktober 1981 angemeldete 

eüropäische Patentanmeldung Nr. 81 109 115.6 erteilten 

europäischen Patents Nr. 0 053 285. 

Gegen dieses Patent hat die Beschwerdegegnerin Einspruch 

erhoben mit der Begrundung, der Gegenstand des 

Streitpatents sei aufgrund des folgenden Standes der 

Technik nicht erfinderisch: 

Dl: Paper, Film & Foil CONVERTER, Januar 1979, S. 94 und 

97 

D2: Sonderdruck aus Kunststof f-Journal, Oktober 1974. 

Die Einspruchsabteilung hat das Patent in der mündlichen 

Verhandlung vom 18. April 1989 mit der Begründung wider-

rufen, der Gegenstand des Streitpatents beruhe nicht auf 

einer erfinderischen Tätigkeit. Die schriftlich begründete 

Entscheidung erging am 19. Juni 1989. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdeführerin unter 

gleichzeitiger Bezahiung .der Beschwerdegebühr am 

18. August 1989 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde-

begründung wurde am 14. Oktober 1989 eingereicht. 

In einer Mitteilung der Beschwerdekanuner gem&B Artikel 11, 

Abs. 2 VO vom 15. März 1990 (Anlage zur Ladung zu einer 

inündlichen Verhandlung) hat diese ihre vorlâufige Ansicht 

dargelegt, daS bei der Anblasvorrichtung gem&S dem 

Sonderdruck D2, die noch deutlicher in dem im Kunststof f -

Journal, 10/74, S. 15, 18, 21 und 24 veróffentlichten "Kj-

Fachartikel" wiedergegeben sei, der Anblaspunkt des 

Ozonstrahis am 'Polyãthylenfilm tief in den Extruderspalt 
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2 	T 543/89 

gelegt werden soil. In einem soichen Fall scheme sich 

zwangslaufig eine Blasrichtung des Ozonstrahis zu ergeben 
wie sie im Kennzeichen des Anspruchs 1 des angegriffenen 

Patents beschrieben sei. 

VI. 	In der mündlichen Verhandlung am 29. Juni 1990 legte die 
Beschwerdeführerifl zusammen mit einer geänderten 
Beschreibung einen neuen Anspruchssatz vor und beantragte 

die Aufrechterhaltung des Patents aufgrund dieser 
Unterlagen, zusammen mit der erteilten Zeichnung. 

Die geltenden AnsprUche 1 und 2 haben folgenden Wort].aut: 

Verfahren zum Oxydieren eines extrudierten schmelz-
flüssigen Polyathylenfi].ms vor seinem Verpressen mit einer 

Trägerbahn (3) zwischen einer Andrückwalze (1) und einer 
Kühlwalze (2) zum Zwecke des Verbindens mit dieser, bei 
dem Ozon in den durch die Tràgerbahn (3) und den Poly-

áthylenfilm gebildeten Spalt geleitet wird, d a d u r c h 

g e k e n n z e I c h n e t , daS das Ozon in etwa 

tangentialer Richtung auf die Artdruckwalze (1) und im 

wesentlichen in Laufrichtung der Trágerbahn (3) auf diese 
in deren in den Spalt einlaufenden Bereich derart geblasen 

wird, daB eine von der Tràgerbahn mitbewegte oberflächen-

nahe laininare Strömung gebildet wird." 

Vorrichtung zur Durchführung des Verfahrens nach 

Anspruch 1 mit einer Andrückwalze (1) und einer eine 

Gegendruckwalze bildenden Kühlwalze (2), mit einer 

oberhaib des durch die beiden Waizen gebildeten Spaltes 

angeordneten Breitschlitz-ExtruSiOflSdüSe und mit einer 

Ozondüse, die aus einem oberhaib der Tràgerbahn (3) 

parallel zur Achse der Andruckwalze (1) und im Auflauf-

bereich der Trâgerbahn auf diese angeordneten und die 

Trágerbahn berührenden oder nahezu berührenden Rohr (6) 
mit in einer Reihe angeordneten Blasdüsen (7) besteht, 
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d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daBdie 

Blasrichtung der Blasdüsen (7) zur Bi].dung einer von der 

Trãgerbahn (3) ]nitbewegten, oberflächennahen laminaren 

Strämung des aufgeblasenen Ozons etwa tangential auf die 

Andrückwalze (1) gerichtet ist." 

Die Argumente der Beschwerdeführerin lassen sich wie folgt 

zusammenfassen: 

Bei der Erfindung inüsse zur Bildung einer von der Träger-

bahn initbewegten, oberflãchennahen, laminaren Ozonstrómung 
der Ozonstrom unter einem möglichst kleinen Winkel, d. h. 

'in etwa tangentialer Richtung, auf die Trägerbahn auftref-

fen. Jede Verwirbelung müsse im Gegensatz zuin Stand der 

Technik bewuBt ausgeschaltet werden und das Ozon dürfe 

allein in der laminaren, von der Trãgerbahn mitbewegten 

Strömung im Spalt auf das Extrudat geführt werden,' während 

beim Stand der Technik, wie dies insbes. bei der Fig. 1 

der Druckschrift Dl erkennbar sei, das Extrudat mit einer 

nlcht laminaren Strömung direkt angeblasen werde. Durch 

die Erfindung sei es màglich, den Ozoneinsatz durch 

Auftragen einer vergleichsweise dünnen Ozonschicht ganz 

erheblich zu vermindern, wobei auch eine gute Haftung 

zwischen Tràgerbahn und Extrudat vorhanden sei. Das in die 

Ansprüche 1 und 2 neu aufgenommene Nerkmal hinsichtlich 

der laminaren Strömung hãtte schon im gesamten Verfahren, 
auch schon vor der ersten Instanz, eine gro8e Rolle 

gespielt, wie dies beispielsweise dem Protokoll der 

mündlichen Verhandlung vom 18. April 1989 zu entnehmen 

'sei. 

Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde zurück-

zuweisen, und trug im wesentlichen folgendes vor: 

Nachdem die Ausführungen in der ersten Instanz und in der 

Mitteilung der Beschwerdekammer vom 25. Mãrz 1990 im Sinne 
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der Beschwerdegegnerin gelautet hätten, sei sie durch die 

Vorlage neuer Ansprüche in der mündlichen Verhandlung 

uberrascht worden. 

Es erhebe sich die Frage, ob das Vorliegen neuer Anspruche 

zu einem solchen Zeitpunkt überhaupt noch zulãssig sei. 

Wenn ja, müsse der Beschwerdegegnerin durch Fortsetzung 
des Beschwerdeverfahrens Gelegenheit gegeben werden, sich 
auf die geánderte Sachlage einzustellen. Es müsse z. B. 

die in der ersten Instanz erfolgte Zurückziehung der 

geltend gemachten of fenkundigen Vorbenutzung überdacht 
werden und es muBten Vergleichsversuche darüber ins Auge 

gefaBt werden, ob der Ozonstrom beim Stand der Technik aus 
der Düse turbulent oder laminar ausströmt. Aus Grunden 

des rechtlichen Gehôrs müsse der Beschwerdegegnerin somit 

die Xôglichkeit einer weiteren Stellungnahrne im 

vorstehenden Sinne gegeben werden. 

Im ubrigen sei das in die neuen Ansprüche 1 und 2 einge-
fugte funktionelle Mer)al hinsichtlich der laminaren 

Ozonströmung bereits beim Stand der Technik bekannt und 

müBte deshaib un Oberbegriff der Ansprüche aufgeführt 
werden. Der Durchschnittsfachlnanrl entnehrne der Druck-
schrift Dl und noch deut].icher der Druckschrift D2, daB 

der Ozonstromunter Berücksichtigung der Bewegung der 

Trãgerfolie tief big in die Spitze ("nip") des Spalts und 

damit auch praktisch tangential geführt werden müsse. Nach 
der Lehre der Druckschrift Dl müsse alles getan werden, urn 

ems Ablenkung des Extrudats durch den Ozonstrahi zu 
verhindern, und dies geschehe eben durch eine 

entsprechende Strômung, wobei sich die tangentiale 

Richtung dann automatisch als die richtige ergebe. 
Insbesondere in Abb. 3 der Druckschrift D2 sei (al].erdings 

in urn 90 verschwenkter Darstellung) deutlich die 

tangentiale Ausrichtung der Düse zu erkennen, in der 

zwangslaufig eine laminare Strômung herrsche. Es sei also 
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nicht erkennbar,.welche patentfähigen Urtterschiede 

zwischen dem Gegenstand des Patents und dent Stand der 

Technik bestehen. 

AuBerdem werde geinâl3 der einzigen Figur des Patents die 

Tràgerbahn weit vor dent Spalt angeblasen, was in den 

Ansprüchen nicht zunt Ausdruck konime. liii Gegensatz hierzu 

sitze beim Stand der Technik die Düse tief mm Spalt. 

Es sei beim Verfahren nach dent Patent auch kein geringerer 

Ozonverbrauch als beim Stand der Technik zu erwarten. 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 bis 108 und den 

Regein 1 (1) und 64 EPU; sie ist daher zulässig. 

Verfahrensrechtliche Fragen 

2.1 	Die neuen Patentansprüche sind erst in der inündlichen 

Verhandlung vor der Beschwerdekanuner und soinit in einem 

sehr spãten Verfahrensstadiuin vorgelegt worden. 

Die Kannuer kann in Ausübung ihres pflichtgemâBen Ermessens 

soiche späten Anderungen zulassen, wenn sie sachdienhich 

und/oder erforderlich sind (vgl. Entscheidung T 406/86; 

AB1. EPA 1989, 302). Letzteres trif ft mm vorliegenden Fall 

zu. Die Beschwerdeführerin hat nach Ansicht der Kainmer 

glaubhaft dargetan, daS die von ihr vorgenommenen 

Anderungen erforderlich waren, urn einen Widerruf des 

Patents zu urngehen und eine eventuelle Aufrechterhaltung 

desselben in geandertem TJmfang (Artikel 102 (3) EPU) zu 

erreichen. Des weiteren hat die zulassung der Anderung 

eine zügige verfahrensführung nicht beeintrãchtigt, 

nachdem für die Kaninter die Gewährbarkeit der geänderten 
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Fassung ohne Schwierigkeiten prüfbar war. Da diese neuen 
Patentanspruche auBerdem eindeutig gewahrbar sind, werden 
sie im vorliegenderi Fall berucksichtigt (vgl. Entscheidung 

T 153/85; AB1. EPA 1988, 1). 

2.2 	Zu dem Vorbringen der Beschwerdegegnerin, daB ihr infolge 

der verspáteten Vorlage der geánderten Artsprüche zur 
Wahrung des rechtlichen Gehôrs eine weitere Frist zur 
AuBerung einzuràurnen sei, urn ausreichend Gelegenheit zu 
haben, sich zur neuen Sachiage zu áuBern, ist folgendes 

auszuführen: 

Die Anderurig der Ansprüche besteht darin, daB der im 
kennzeichnenden Teil der Ansprüche 1 und 2 beschriebene 

Anblasvorgang eines Ozonstrahis in bezug auf eine 

Andrückwalze und eine Trägerbahn enger definiert wurde. In 
den erteilten Ansprüchen 1 und 2 des Streitpatents ist nur 

die Blasrichtung des Ozons auf die Trägerbahn im Bereich 

der Andrückwalze angegeben ("das Ozon wird in etwa 

tangentialer Richtung auf die Andrückwalze und irn 

wesentlichen in Laufrichtung der Trägerbahn auf diese in 
deren in den Spalt einlaufenden Bereich geblasen"), 
wahrend in den geltenden Ansprüchen 1 urtd 2 zusätzlich 

eine technische Wirkung angegeben ist, nämlich die Bildung 

einer von der Trägerbahn rnitbewegten, oberflächennahen 

larninaren Strôinung. Diese ale funktionelles technisches 

Merkmal zu verstehende Wirkung kann offensichtlich nicht 

allein durch Vorgabe der Anblasrichtung erzielt werden, 

sondern cc müssen auch die Anblasgeschwindigkeit, die 

Ausstrômrnenge und der Anstrômort an die Abmessungen und 

die Laufgeschwindigkeit der Trágerbahn angepaBt werden 

(vgl. auch Punkt 4.5 der Entscheidung). 

Das in die Ansprüche 1 und 2 neu aufgenommene funktio-

nelle technische Merkrnal ist bereits in der ursprüng-

lichen Beschreibungseinleitung (S. 3, Z. 13-21) als die 

03074 	 .../... 



7 	 T 543/89 

entscheidende, beim erfindungsgemäen Verfahren 
angestrebte technische Wirkung beschrieben. Die 
entsprechenden Angaben sind auch in der Streitpatent-
schrift enthalten. Wàhrend des Einspruchsverfahrens (vgl. 
das Protokoll der inündlichen Verhandlung vom 18.4.89, 
S. 1, 4. Abs.) und auch in der Beschwerdebegründung (S. 6, 
2. Abs. und S. 8, 1. Abs.) wies die Beschwerdeführerin 
ausdrücklich auf die Bedeutung der oberflãchennahen, 
laminaren Ozonsträmung und auch darauf hin, daB diése 
wesentliche funktionelle Wirkung der Erfindung beim Stand 
der Technik nicht vorhanden sei. Die Aufnahme dieser 
Wirkung als neues funktionelles Merkinal in die Ansprüche 1 
und 2 steilt somit keine urivorhersehbare Anderung des 
Patentbegehrens, sondern lediglich eine Verdeutlichung und 
Beschrankung der beanspruchten Lehre in einem während des 
Verfahrens schon hinreichend diskutierten Umfang dar. Die 
Anderung der Ansprüche hat soluit keine überraschenden 
neuen Gesichtspunkte ergeben, für deren Beachtung der 
Beschwerdegegnerin zur Wahrung des rechtlichen Gehörs im 
Sinne von Artikel 113 (1) EPU eine weitere Frist zur 
AuBerung hãtte gewährt werden müssen. 

Die Kaminer ist vielmehr der Ansicht, daB es der 
Beschwerdegegnerin bei der gegebenen Sachiage zugetnutet 
werden konnte, zu dern geânderten Patentbegehren in der 
inündlichen Verhandlung Stellung zu nehmen, von weicher 
Möglichkeit diese 1111 übrigen auch hinreichend Gebrauch 
machte. 

	

3. 	Formale Zulãssigkeit 

	

3.1 	Der Anspruch 1 enthält die Merkmale des ursprünglichen 
Anspruchs 1, ergânzt durch Teilmerkinale aus dem 
ursprUnglichen Anspruch 2 sowie das in der niündlichen 
Verhandlung eingefügte funktione].le Merkmal aus der 
ursprünglichen .Beschreibungseinleitung S. 3, Z. 13 bis 21, 
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das auch in den ansonsten der ursprünglichen Fassung 

enteprechenden Anspruch 2 eingefügt ist. Der Anspruch 3 
weist seine ursprungliche Formulierung auf. Die gegenüber 

der erteilten Fassung der Ansprüche 1 und 2 erfolgte 

Anderung, nãinlich die Aufnahine des vorstehend erôrterten 

funktionellen Merkmales, führt zu einer Einschränkung des 
Schutzufangs der Ansprüche 1 und 2. Die geltenden 
Ansprüche sind daher im Hinblick auf Artikel 123 (2) und 

(3) nicht zu beanstanden. 

3.2 	Der Oberbegriff des Verfahrensanspruchs 1 und des 
Vorrichtungsanspruchs 2 deckt die MerJa1e der Erfindung 
ab, die aus der in der Beschreibungseinleitung genannten 

DE-U-7 423 544 bekannt sind. Nach Uberzeugung der Kammer 
kounut der Stand der Technik nach den Druckschriften Dl und 

D2 der Erfindung in dieser Hinsicht nicht näher. 

Die Ansicht der Beschwerdegegnerin, die gesamte wörtliche 
Lehre des Anspruchs 1 sei bereits beim Stand der Technik 

gegeben, denn geináB den Druckschriften Dl und D2 werde der 

Ozonstrahl tief in den Spalt geleitet, wobei sich 

zwangslàufig eine tangentiale Sträntung ergebe und die 
Zwangsführung des Ozons in der langstreckten Düse nach der 

Druckschrift D2 eine laminare Anströmung bewirke, wird von 

der Kammer nicht geteilt. 

Nach Auffassung der Kaminer geht vielmehr aus der 

Beschreibung der Druckschrift D2, Blatt 2, mittlere 

Spalte, Absatz III deutlich hervor, daB das Ozon direkt 

auf den Polyàthylenfilm geblasen wird. Zusátzlich 

untermauert wird diese Angabe durch die weitere Aussage, 

daB die Stromungsgeschwindigkeit groB genug zur 
Durchdringung der PE-Dampfe am Film sein muB und daB der 

Anblaspunkt (am PE-Film) tief im Spalt liegen muB, dainit 
keine negative Beeinflussung der oxydierten Oberflãche des 

PE-Films durch eine Verstreckung des Films eintritt. Im 
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Gegensatz zur ErfindUng soil also eindeutig nicht die 
Trãgerbahn sondern der PE-Film ausgeblasen werden. Nach 
der Beschreibung der Druckschrift Dl (S. 94, rechte 
Spalte, Absatz 2) soil der Ozonstrom über die ganze Breite 
des PE-Filins verteilt werden und eine gleichfärinige 
Anströmung sichern; des weiteren soil der Ozonstrahi beim 
Austritt aus der Düse eine niedrige Geschwindigkeit haben, 
urn den PE-Filrn nicht abzulenken und zu stären. 

Eine partielle tangentiale Anströrnung des Tràgerfilins und 
ein larninarer Stroinungsverlauf kónnten bei Ausführungen 
nach Di bzw. D2 bestenfalls unbewut erzielt werden, wobei 
ihr zufãlliges Vorhandensein erst angesichts des in Rede 
stehenden Patents in retrospektiver Betrachtung of fenbar 
werden könnte. Diese rnäglichen funktionellen Wirkungen 
waren demnach der Fachwelt an Anneldetag nicht zugànglich 
und können daher nicht als bekannt angesehen werden. 

In übrigen kónnten soiche Stromungsverhãltnisse, seibst 
wenn sie als bekannt betrachtet würden, den insgesarnt 
beanspruchten Merkmalen aus den Kennzeichen der 
Ansprüche 1 und 2 nicht die Neuheit nehinen, denn nach der 
Erfindung soil das Ozon nicht als irgendeine larninare 
Strörnung unter zufälliger Berührung der Trãgerbahn zurn 
Extrudat gelangen, sondern das Ozon soil auf genau 
definierte Art und Weise auf die Trãgerbahn geblasen und 
dann (ausschlie8lich) in einer, von der Trãgerbahn 
rnitbewegten, oberflächennahen larninaren Strönung 
weitérbewegt und den Polyâthyienfilm zugeführt werden. 

Die Kamner betrachtet soinit in Gegensatz zur Beschwerde-
gegnerin die Ansprüche 1 und 2 als zutref fend in 
Oberbegriff und Kennzeichen aufgegliedert (Regel 29 EPU). 
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4. 	Patentfãhigkeit - 

	

4.1 	Ails den vorstehenden Ausführungen folgt unmittelbar die 
Neuheit der Gegenstände nach den Ansprüchen 1 und 2 des 
Patents. 

	

4.2 	Die Frage der Patentfähigkeit der Ansprüche 1 und 2 

konzentriert sich damit auf das Vorliegen bzw. Nicht-
vorliegen von erfinderischer Tätigkeit. 

	

4.3 	Ausgehend vom nächstkoinxnenden Stand der Technik, wie er 
aus einer der drei vorstehend genannten Druckschriften 
bekannt ist, wird die der Erfindung zugrundeliegende 
Aufgabe darin gesehen, das bekannte Verfahren bzw. die 
Vorrichtung so zu verbessern, daB die Oberflãchenschichten 
zur Erzie].ung einer guten Verbundwirkung starker oxydiert 
werden. 

Diese Aufgabe wird nach Uberzeugung der Kammer bei dent 
Verfahren nach Anspruch 1 bzw. der Vorrichtung nach 
Anspruch 2 dadurch gelóst, daB die Zufuhrung des Ozons zuin 
Polyàthylenfimm nicht wie beim Stand der Technik 
unmittelbar durch Einblasen in den Spalt bzw. durch 
direktes Anbiasen des PE-Films, sondern durch die von der 
Trägerbahn mitbewegte oberflãchennahe laminare Strämung 
erfolgt, was nach Aussage der Beschwerdeführerin auch eine 
bessere Ausnutzung des Ozons und soinit einen niedrigeren 
ozonverbrauch zur Folge hat. 

	

4.4 	Das Stellen der Aufgabe erfordert noch kein erfinderisches 
Tatigwerden des Fachmanns, denn es ist das ailgemeine 
Bestreben des Fachinannes, eine gute Verbundwirkung der 
Oberflãchenschichten, mit môglichst geringem Aufwand, 
d. h. mit verbessertem Wirkungsgrad zu erzielen. 
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4.5 	Nach Uberzeugung- der Kammer beruht die irn beanspruchten 
Verfahren bzw. in der Vorrichtung angegebene Losung jedoch 
auf erfinderischer Tâtigkeit. 

Wie vorstehend unter Punkt 3.2 dargelegt wurde, 1st weder 
in der Dl noch in der D2 ein Hinweis enthalten, daS das 
Ozon auf die Trãgerbahn geblasen wird. Folgt der Fachrnann 
den Anregungen der Druckschriften Dl bzw. D2, eine 
ozonangereicherte Atinosphâre in einein eng begrenztén 
Bereich des Walzenspalts zu erzeugen (vgl. Dl, S. 94, 
rechte Spalte, 2. Abs.) bzw. den Anblaspunkt tief in den 
Extruderspalt zu legen (vgl. D2, Abs. III), dann schlie8t 
dies aus den folgenden Gründen die Verwirklichung einer 
vollstãndigen Lehre nach dern Kennzeichen von Anspruch 1 
oder 2 aus. 

Urn zu der in den Ansprüchen 1 und 2 definierten von der 
Trãgerbahn rnitbewegten, oberflãchennahen larninaren 
Strörnung des Ozons zu gelangen, rnüssen die Anströrnungs-
bedingungen für das Ozon auf die Erzielung dieses 
Resultats abgestiinint sein. Die geforderte Sträinung kann 
offensichtlich nicht verwirklicht werden, wenn 
beispielsweise bei einem tangentialen Anbiasen der in den 
Spalt einlaufenden Trägerbahn die Strörnungsintensitat des 
Strahls so hoch ist, daB er über seine tangentiale 
Berührstelle auf der Trägerbahn hinaus weiterlãuft und 
entweder auf den gegenüber einlaufenden PE-Filrn trif ft 
oder irn offenen Spaltrauin verwirbe].t wird. Diese in der 
Entscheidung der Einspruchsabteilung (Punkt 3.6) 
angesprocherie, durch den Wortlaut der erteilten Ansprüche 
nicht ausgeschlossene hohe Anströrngeschwindigkeit wird 
infolge der vorgenoinmenen Beschrãnkung der Ansprüche 1 und 
2 auf die definierte larninare oberflãchennahe Ozonsträinung 
nunrnehr ausgeschlossen. Ebenso kann eine von der 
Trágerbahn initbewegte oberflächennahe Ozonschicht dann 
nicht erzeugt werden, wenn entsprechend der bereits 
erwãhnten Forderung von D2 der Anblaspunkt an PE-Filrn tief 
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im Extruderspalt, also nahe an der Spaltspitze liegt. Wenn 
in ainem solchen Fall zufã].lig eine tangentiale BerUhrung 
des Ozonstrahls mit der einlaufenden Trâgerbahn ganz kurz 

vor der Spaltspitze eintreten soilte, wie dies die 

Beschwerdegegnerin geltend macht, dann ist nach Ansicht 

der Kammer keine ZufUhrung des Ozons durch eine von der 

Trãgerbahn mitbewegte Oberflãchennãhe laminare 

Strämungsschicht gewahrleistet, sondern es findet im 

Ergebnis ein Anblasen des PE-Films statt als Folgeder 
noch von der Austrittsenergie des Ozonsstrahls an der Düse 

stammenden Stramungsenergie. Bei der Erfindung wird das 
Ozon durch die oberfláchennahe, an der einlaufenden 
Trâgerbahn anhaftende Grenzschicht, also durch Mitnahme an 
der Trägerbahn, in den Spalt eingeführt. Der Ort für das 
tangentiale Anbiasen der Trágerbahn ist also so zu wãhlen, 

daB die laminare Ozonschicht auf der Trágerbahn gebildet 

werden kann. Wie weit dieser Ort vor der Spaltspitze 

liegen muB, láBt sich nach Ansicht der Kammer durch 
Versuche ohne weiteres ermittein und bedarf keiner nãheren 

Of fenbarung bzw. Definition im Anspruchswortlaut oder un 
Streitpatent. Die diesbezüglichen Bedenken der 

Beschwerdegegnerin, daB die Ansprüche im Gegensatz zum 

Ausführungsbeispiel der Erfindung, wo der tangentiale 
Anströinort vor dem Spalt liegt, nichts über die Lage 

dieses Ortes aussagen, werden von der Kammer nicht 

geteilt. Die Kammer ist vielmehr der Uberzeugung, daB das 

funktionelle Mer]cal in Anspruch 1 und 2 hinsichtlich der 

ozonanstrãmung von einem Fachmann ohne weiteres durch 

Abstimmung der Anstrãmungsparaineter, wie Anblasort, 

Ozonmenge und Geschwindigkeit, Dusenform usw. verwirklicht 

werden kann. 

Wie vorstehend nachgewiesen wird, führen die tatsãchlichen 

Ausführungen in den Druckschriften Dl und D2 von der 

beanspruchten Lehre weg. Soweit bei den bekannten 

Verfahren bzw. Vorrichtungen unbewuBt und zufállig 
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funktionelle Teilmericinale aus den Kennzeichen von 

Anspruch 1 und 2, wie die tangentiale Ansträmung der 

Trãgerbahn bzw. der laminare (nicht turbulente) 

Stromungsverlauf verwirklicht sein soilten, vermag dies 

die erfinderische Tàtgikeit ebensowenig wie die Neuheit in 

Frage zu stellen, denn diese funktionelien Merkinale sind 

aus den unter Punkt 3.2 ausgeführten Gründen als nicht zuin 

Stand der Teàhnik gehörend anzusehen und konnten f1g1ich 

auch keine Anregung für die beanspruchte Lehre geben. 

	

4.6 	Zusanunenfassend koiniut somit die Kammer zu dem Ergebnis, 

daB die Druckschriften Dl, D2 und DE-U-7 423 544 weder für 

sich noch in Kombination mit dem einem Fachmann zu 

unterstellenden Wissen dem Gegenstand der Ansprüche 1 und 

2 im Hinblick auf das Erfordernis der erfinderischen 

Tätigkeit patenthindernd entgegenstehen. 

	

5. 	Das Patent hat daher jilt TLJmfang der vorstehend 

diskutierten, in der mündlichen Verhandlung überreichten 

Ansprüche 1 und 2 sowie des vom Anspruch 2 getragenen, 

abhängigen Anspruchs 3 Bestand. 

Die in der mündlichen Verhandlung vorgelegte Beschreibung 

entspricht im wesentlichen den Vorschriften des EPU, 

insbesondere der Regel 27 EPU. 
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Entscheidungsformel 

Aus diesen Gründen wird entschieden: 

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. 

Die Sache wird an die erste Instanz zurückverwiesen mit 

der Auflage, das Patent mit folgenden Unterlagen 

aufrechtzuerhalten: 	 - 

Ansprüche 1 bis 3 und Beschreibung, überreicht in der 
mundlichen Verhandlung, Zeichnung gemã8 erteiltem Patent. 

Der Geschàftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

N. Maslin 
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